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In seiner Sitzung am 20. April be-
schloss der Thüringer Landtag das
Zweite Gesetz zur Änderung des
Thüringer Feiertagsgesetzes (Ge-
setz zur Einführung eines Gedenkta-
ges für die Opfer des SED-Un-
rechts). In der Debatte zum Gesetz-
entwurf der Fraktionen DIE LINKE,
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN redete für die Linksfraktion de-
ren innenpolitischer Sprecher Stef-
fen Dittes, der auch stellvertreten-
der Landesvorsitzender der LINKEN
ist. Folgend Auszüge aus dem Ple-
narprotokoll:

Die Anhörung im Innenausschuss
und die Stellungnahmen haben bestä-
tigt, dass es eine richtige Entscheidung
war, die beabsichtigte Einführung ei-
nes Gedenktags für die Opfer des SED-
Unrechts nicht mit der im vergangenen
Jahr vorgenommenen gesetzlichen Ver-
ankerung des Gedenktags anlässlich
der Befreiung vom Nationalsozialismus
und der Beendigung des zweiten Welt-
kriegs in Europa zu verknüpfen. 

Die Verbrechen des deutschen Fa-
schismus, der Vernichtungskrieg der
Wehrmacht, die systematische Verfol-
gung und industrielle Vernichtung der
Jüdinnen und Juden, die Verfolgung, In-
ternierung und Ermordung der Sinti
und Roma, das unmenschliche Aus-
maß der Verbrechen im Rahmen der
Euthanasie oder die Verfolgung von
Hunderttausenden Menschen auf-
grund ihres Glaubens, ihrer Sexualität
oder ihrer politischen Einstellung sind
ein einzigartiges Kapitel in der deut-
schen Geschichte, das keine Relativie-
rung durch Gleichsetzung erfahren
darf. Es war auch richtig, das Geden-
ken an die Opfer des durch die SED zu
verantwortenden Unrechts in der DDR
nicht im Schatten dieser die Weltge-
schichte so dramatisch verändernden
12 Jahre faschistischer Herrschaft ein-
fach – Sie verzeihen mir diesen Aus-
druck – mit zu erledigen. 

An wen wollte sich denn
DIE LINKE anbiedern?

Meine Kollegin Katharina König hatte
für die Fraktion DIE LINKE und im Na-
men der Koalition in der zweiten Bera-
tung anlässlich der Beschlussfassung
des Gesetzentwurfs zur Änderung des
Thüringer Feiertagsgesetzes angekün-
digt, in einem weiteren Schritt zur Än-
derung des Feiertagsgesetzes einen
Gedenktag für die Opfer des Unrechts
in der DDR einführen zu wollen. 

Nicht, weil es den 8. Mai als Gedenk-
tag gibt, nicht als geschichtlichen Aus-
gleich, nicht als historisches Gleichge-
wicht, nicht der historischen Vollstän-
digkeit wegen, sondern weil die Erinne-
rung und das Gedenken an diejenigen,
die in der DDR Unrecht erlitten haben,
für sich genommen wert ist, Teil einer
neuen Kultur der Aufarbeitung der Ge-
schichte, die auch das Gebiet des heu-
tigen Freistaats Thüringen 40 Jahre
prägte, zu sein. Für diejenigen, die die
DDR gern begrifflich wie politisch in ei-
ne Kontinuität mit dem Nationalsozia-
lismus stellen wollen, sei angemerkt,

Steffen Dittes in der Debatte zum Gedenktag für die Opfer des SED-Unrechts

das Unrecht und die Verbrechen, die in
der DDR begangen wurden, werden
nicht dadurch weniger verurteilens-
wert, wenn sie nicht mit den Verbre-
chen des Nationalsozialismus auf eine
Stufe gestellt werden, wohl aber wer-
den die Verbrechen des Nationalsozia-
lismus relativiert, wenn sie sowohl
qualitativ als auch quantitativ mit dem

denn es sind diese Erfahrungen aus
dem Erlebten, die unseren Blick auf die
Gegenwart prägen und unsere Antwor-
ten auf die Fragen der Zukunft verän-
dern. 

Wir haben uns zu unserer Verantwor-
tung bekannt, das Gedenken und die
Erinnerung an die Opfer des National-
sozialismus, an die jüdische Geschich-

lichen Praxis ein Staat so weit von sei-
nem eigens formulierten Gründungs-
anspruch entfernen konnte, nur weni-
ge dies bewusst infrage gestellt haben
und viele das einfach hingenommen
haben. Es geht darum, auch die Frage
zu beantworten, warum sich ein Sy-
stem herausbilden konnte, dem durch
unfreie Wahlen bereits die strukturelle
demokratische Legitimation staatli-
chen Handels fehlte, in dem jedes
Recht und jede Gerechtigkeit ein Ende
haben konnte, wenn einer der kleinen
oder großen Mächtigen es so wollte, in
dem jedes Recht und jede Gerechtig-
keit für diejenigen verloren waren, die
sich nicht systemkonform verhielten,
wie wir es im Koalitionsvertrag formu-
liert haben.

17. Juni - weder Putschversuch
noch Volksaufstand

Zu den Beschreibungen und Erklä-
rungen im Zusammenhang mit dem
17. Juni gehört auch der Verweis auf
dessen Differenziertheit im Jahr 1953
und dessen ambivalente Funktion in
der DDR und BRD nach dem Jahr 1953.
Der 17. Juni 1953 war weder ein vom
Westen gesteuerter Putschversuch
noch ein Volksaufstand gegen den Auf-
bau des Sozialismus. Beide Erzählun-
gen entsprechen nicht der Wahrheit
und sind doch beide Teil der Wahrheit
über den 17. Juni 1953. Über die Diffe-
renziertheit der Proteste, der Streiks
und des Aufbegehrens, über die politi-
sche Gemengelage in der damaligen
DDR nach Ablehnung der sogenannten
Stalinnote zur Lösung der Deutsch-
landfrage durch die Adenauer-Regie-
rung, nach den Beschlüssen der zwei-
ten Parteikonferenz der SED, nach der
erfolgten und schließlich für das Auf-
begehren mit ursächlicher materieller
Schlechterstellung der Arbeiterinnen
und Bauern zu diskutieren, wäre allein
eine abendfüllende Veranstaltung. 

Aber der vorgeschlagene Gedenktag
ist keiner für den 17. Juni 1953 und
trotzdem ist dieser Tag geeignet, auch
an die Opfer des SED-Unrechts zwi-
schen 1946 und 1989 zu erinnern.
Warum? Weil es die SED versäumt hat,
die richtigen Schlussfolgerungen aus
dem 17. Juni zu ziehen. Ganz im Ge-
genteil wurde später verübtem Un-
recht im Juni und Juli 1953 der Boden
bereitet. Dabei war das nicht zwin-
gend, denn es gab auch innerhalb der
SED viele Menschen, die einen Erneue-
rungsprozess und eine Korrektur der
Politik der SED im Juni 1953 ange-
mahnt haben. Aber anstatt Menschen,
wie dem damaligen Justizminister
Fechner oder dem ND-Chefredakteur
Herrnstadt zu folgen, wurden die
Streiks und Demonstrationen zum fa-
schistischen Putschversuch erklärt
und mit dem Rückgriff auf antifaschi-
stische Traditionen wurden Kritiker
gnadenlos verfolgt.         (Forts. S.10)

Unrecht in der DDR gleichgestellt wer-
den. Wenn heute DIE LINKE mit einer
gemeinsamen Initiative mit SPD und
Bündnis 90/Die Grünen und – davon
gehe ich aus – auch mit Zustimmung
der CDU einen Gedenktag für die Op-
fer des SED-Unrechts auf den Weg
bringt, dann ist dies keine Anbiede-
rung. An wen wollte sich denn DIE LIN-
KE auch mit diesem Gesetzentwurf an-
biedern? Etwa an die Parteien, die es
die letzten 25 Jahre versäumt haben, in
einem der Bundesländer oder auf Bun-
desebene einen solchen Gedenktag
einzuführen? 

Nein, es ist die Fortsetzung dessen,
was die Rechtsvorgängerin der Partei
DIE LINKE im Dezember 1989 auf ih-
rem außerordentlichen Parteitag be-
gonnen hat, als sie sich bei der Bevöl-
kerung der DDR für das von der SED
begangene Unrecht entschuldigt und
erklärt hat, unwiderruflich mit dem
Stalinismus als System zu brechen.
Seitdem hat sich die PDS und später
DIE LINKE mit ihrer Vergangenheit und
Verantwortung auseinandergesetzt. 

Es geht um eine demokratische
Kultur von morgen

Stefan Heym hat am Ende seines Ro-
mans „Fünf Tage im Juni“ Genossen
Martin Witte sagen lassen: „Nur der
kann sich der Zukunft zuwenden, der
die Vergangenheit bewältigt hat.“
Wenn Sie so wollen, war dies auch
richtungsweisend für die rot-rot-grüne
Koalition, als diese ihren Vertrag ver-
handelte und abschloss, denn bevor
sie sich den Zukunftsfragen in den ein-
zelnen Kapiteln zuwandte, formulierte
sie in der Präambel ihre aus der Ge-
schichte abgeleitete Verantwortung,
mit eben dieser und den daraus ent-
standenen Erfahrungen umzugehen,

walttaten zu unserer hieraus erwach-
senen besonderen Verantwortung be-
kannt, und wir haben schließlich er-
klärt, dass die Aufarbeitung der SED-
Diktatur in all ihren Facetten weder
überflüssig noch rückwärtsgewandt
ist, und hinzugefügt: Es geht um eine
demokratische Kultur von morgen.

Persönliche Erfahrung, 
wissenschaftliche Erforschung

Zu dieser demokratischen Kultur ge-
hört, was der Bericht der Landesregie-
rung zu Stand und Weiterentwicklung
der Aufarbeitung der SED-Diktatur in
Thüringen als Herausforderung formu-
liert, individuelle Lebensleistung von in
der DDR gelebten Menschen nicht zu
entwerten, weil nur so Menschen für
einem Dialog erreicht werden können.

Denn Auseinandersetzung mit der
Geschichte und die Aufarbeitung der
gesellschaftlichen, der politischen, der
strukturellen und auch der persönli-
chen Verantwortung für die Geschichte
funktioniert nur im Dreiklang: persönli-
che Erfahrung, historischer Fakt und
wissenschaftliche Erforschung. 

Dabei sind die persönlichen Erinne-
rungen auch in Kenntnis ihrer Subjekti-
vität und Veränderlichkeit wertvoll und
zu respektieren, so der Bericht der
Landesregierung. Ich füge hinzu: Dies
ist nicht das Privileg allein nur einer
Gruppe von Menschen. Das gilt für die-
jenigen, die Opfer von Unrecht gewor-
den sind, das gilt für diejenigen, die
sich unfrei und bedrängt in der DDR
fühlten, und das gilt auch für diejeni-
gen, die nach der Befreiung vom Natio-
nalsozialismus an einem besseren
Deutschland mitwirken wollten. (…)
Der Gedenktag auferlegt, der Frage
nachzugehen, was dazu führen konnte,
dass sich in der politischen und recht-

te und an den anti-
faschistischen Wi-
derstand zu unter-
stützen. Wir haben
uns unter dem Ein-
druck der abscheu-
lichen Verbrechen
des sogenannten
NSU, dessen Ur-
sprünge in Thürin-
gen und in dem
Versagen der hiesi-
gen Sicherheitsbe-
hörden liegen, und
eingedenk der Op-
fer jener rassisti-
schen und rechts-
terroristischen Ge-


